
Bundesverfassungsgericht zur Richterbesoldung

Lilli Lenz:  
„Jetzt gilt Objektivität statt Besoldungswillkür“
dbb rheinland-pfalz bewertet Vergleichssystem positiv/Urteilswirkung für „5 x 1 %“ durchwachsen

Der Gesetzgeber auf Landes- 
und Bundesebene muss die 
 Besoldung der Richter und Be-
amten auf einem amtsange-
messenen Niveau halten. Eine 
faire Teilhabe an der allgemei-
nen wirtschaftlichen sowie fi-
nanziellen Entwicklung muss 
garantiert sein. Das hat das 
Bundesverfassungsgericht mit 
seinem Urteil zur Richterbesol-
dung vom 5. Mai 2015 erneut 
bekräftigt und konkretisiert 
durch die Vorgabe einer neuen 
Drei-Stufen-Prüfung und meh-
rerer Vergleichsparameter.

„Jetzt gilt Objektivität statt 
Besoldungswillkür“, sagte die 
dbb Landesvorsitzende Lilli 
Lenz als Reaktion darauf.

 < Erste Bewertung

„Besonders interessant sind 
die gerichtlichen Fingerzeige 
zur einheitlichen Verfeinerung 
von objektiven Vergleichsmaß-
stäben in der Frage, welche Be-
soldungshöhe noch amtsange-
messen ist und durch welche 
Bezahlung ein Beamter schon 
abkoppelt wird. Wir werden 
die Entscheidungsgründe we-
gen der Maßgaben genau prü-
fen“, sagte Lilli Lenz mit Blick 
auf die Beamtenbesoldung in 
Rheinland-Pfalz.

Hier unterstützt der dbb drei 
Musterklageverfahren von Be-

amten gegen die seit 2012 wir-
kende „5 x 1 %“-Deckelung von 
Besoldung und Versorgung im 
Landes- sowie Kommunal-
dienst.

„Entschieden wurde in Karls-
ruhe über die Richterbesol-
dung. Hinsichtlich der Mini-
anpassungen seit 2012 in 
diesem Bereich war der 
rheinland-pfälzische Kläger 
leider nicht erfolgreich. Für 
die Besoldung der Landes- 
und Kommunalbeamten 
steht eine Entscheidung noch 
aus. Dabei geht es auch um 
die Frage, ob man Besol-
dungsanpassungen Jahre im 
Voraus gesetzlich festlegen 
darf. Die entsprechenden 
Musterverfahren zur Landes-
besoldungsordnung A sind 
ausgesetzt. Alle Betroffenen 
sind wie wir der Ansicht, dass 
Besoldungsgrenzen unter-
schritten sein könnten und 
noch rechtlicher Klärungsbe-
darf wegen weiterer Bezah-
lungslücken besteht, obwohl 
die Landesregierung kürzlich 
den Entwurf eines Anpas-
sungsgesetzes zur Aufgabe 
des seit 2012 geltenden Be-
soldungsdeckels vorgelegt 
hat“, so Lilli Lenz. 

Das Urteil enthält eine wich-
tige Wegmarke zur Durchset-
zung der beamtenrechtlichen 
Alimentation und stärkt den 

Rechtsgrundsatz. Alle Be-
soldungsgesetzgeber in 
Deutschland müssen zukünf-
tig durch die drei Stufen des 
neuen Prüfsystems sehr sorg-
fältig vorgehen.

„Nur durch konsequente 
 Beachtung des Alimenta- 
tionsprinzips lassen sich  
Nachwuchsgewinnung und 
Qualität im öffentlichen  
Dienst sichern“, sagte die  
dbb Landes chefin Lilli Lenz.

 < Keine Unteralimen
tation im Fall aus 
 RheinlandPfalz

Gemessen an dem Drei- 
Stufen-System ist laut Bun-
desverfassungsgericht das 
Grundgehalt in der Besol-
dungsgruppe R 3 in Rheinland-
Pfalz ab dem 1. Januar 2012 
mit dem Grundgesetz verein-
bar, denn schon auf der ersten 
Prüfungsstufe ergaben sich 
keine Anzeichen für eine 
 Unteralimentation.

Die Chancen auf Zuerkennung 
einer Unteralimentation in der 
A-Besoldung haben sich da-
durch nicht verbessert.

Der Spruch des Bundesver-
fassungsgerichts schränkt die 
bekannten alimentations-
rechtlichen Interpretations-
spielräume zwar deutlich ein. 

Trotzdem bleibt es dabei, 
dass im Rahmen der Prüfung 
insbesondere auf der zweiten 
und dritten Stufe Ausle-
gungsmöglichkeiten bleiben. 

Damit ist die besoldungsrecht-
liche Welt nicht einfacher ge-
worden.

Vor diesem Hintergrund ist es 
gut, dass der dbb rheinland-
pfalz zusammen mit seiner 
Bundesorganisation und den 
Mitgliedsgewerkschaften so-
wie -verbänden seit Jahren 
gegen die rheinland-pfälzi-
sche „5 x 1 %“-Besoldungsde-
ckelung gewettert und agiert 
hat. 

Nur deshalb konnte der 
Druck auf die Landesregie-
rung so lange aufrecht erhal-
ten werden, bis sie noch vor 
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der Gerichtsentscheidung ein 
Ende von „5 x 1 %“ versprach 
und durch den Entwurf eines 
Anpassungsgesetzes zur zeit- 
und inhaltsgleichen Übernah-
me des jüngsten TV-L-Ergeb-
nisses vom März 2015 
auslöste.

Der dbb rheinland-pfalz setzt 
sich für eine Rechtsklarheit 
schaffende Fortführung der 
Musterprozesse ein. Die dbb 
Bundesorganisation wird we-
gen der bundesweiten Bedeu-
tung unserer Verfahren auch 
weiterhin die rheinland-pfälzi-
schen Musterprozesse im 
Wege des gewerkschaftlichen 
Rechtsschutzes unterstützen.

 < Kerninhalte des Urteils

Der Zweite Senat des Bundes-
verfassungsgerichts hatte am 
3. Dezember 2014 verhandelt 
(Az.: BvL 1/14 und andere).

Mit dem Urteil vom 5. Mai 
2015 hat das Gericht die Kri-
terien konkretisiert, nach de-
nen die Besoldung von Rich-
tern und Staatsanwälten auf 
ihre Vereinbarkeit mit dem 
Grundsatz der amtsangemes-
senen Alimentierung zu über-
prüfen ist. 

So sieht die Drei-Stufen-Prü-
fung aus:

 z  Erste Prüfungsstufe

Auf der ersten Prüfungsstufe 
sind fünf volkswirtschaftliche 
Vergleichsparameter heranzu-
ziehen:

 z  deutliche Differenz zwischen 
der Besoldungsentwicklung 
und der Entwicklung der Tarif-
löhne im öffentlichen Dienst,

 z  deutliche Differenz zwischen 
der Besoldungsentwicklung 
und der Entwicklung des 
 Nominallohnindex,

 z  deutliche Differenz zwischen 
der Besoldungsentwicklung 
sowie des Verbraucherpreis-
index,

 z  systeminterner Besoldungs-
vergleich und

 z  Quervergleich mit der Besol-
dung des Bundes/anderer 
Bundesländer.

Die Vermutung für eine ver-
fassungswidrige Unterali-
mentation besteht dann, 
wenn mindestens drei dieser 
Parameter das deutliche Zu-

rückbleiben der Besoldung 
anzeigen.

 z  Zweite Prüfungsstufe

Hier kann das Ergebnis der ers-
ten Prüfungsstufe erhärtet 
oder entkräftet werden durch 
Berücksichtigung weiterer Kri-
terien im Rahmen einer Ge-
samtabwägung. 

Zu den anzuwendenden Kri-
terien zählen das Ansehen 
des Amtes in den Augen der 
Gesellschaft sowie die vom 
Amtsinhaber geforderte 
Ausbildung und Beanspru-
chung. Einzubeziehen ist die 
Lage bei der Nachwuchsge-
winnung. Das Niveau der 
Beihilfe- und Versorgungs-
leistungen ist zu bewerten. 
Dazu zählt auch der Ver-
gleich der Besoldungshöhe 
mit den durchschnittlichen 
Bruttoverdiensten sozialver-
sicherungspflichtig Beschäf-
tigter mit vergleichbarer 
Qualifikation und Verant-
wortung in der Privatwirt-
schaft. Die Besonderheiten 
des Status sowie des beam-
tenrechtlichen Besoldungs- 
und Versorgungssystems 
dürfen dabei nicht außer 
Acht gelassen werden.

 z  Dritte Prüfungsstufe

Ergibt die Gesamtschau auf 
der zweiten Stufe, dass eine 
Unteralimentation vorliegt, 
bedarf es der Prüfung, ob 
diese ausnahmsweise ver-
fassungsrechtlich gerecht-
fertigt sein kann. Eventuelle 
Kollisionen zwischen dem 
Grundsatz der amtsange-
messenen Alimentation und 
anderen verfassungsrechtli-
chen Wertentscheidungen 
oder Instituten sind nun ab-
zuwägen. Das Gericht hält 
erneut fest, dass „allein die 
Finanzlage der öffentlichen 
Haushalte oder das Ziel der 
Haushaltskonsolidierung 
den Grundsatz der amtsan-
gemessenen Alimentation 
nicht einzuschränken“ (ver-
mögen). Das Bemühen, Aus-
gaben zu sparen, kann inso-
fern nicht als ausreichende 
Legitimation für eine Kür-
zung der Besoldung angese-
hen werden, so die Karlsru-
her Richter, soweit sie nicht 
als Teil eines schlüssigen Ge-
samtkonzepts dem Ziel der 
Haushaltskonsolidierung 
dienen“ – Stichwort „Schul-
denbremse“. 

dbb jugend: Seminarausschreibung

„Gesundheitsmanagement: Gesund und fit bei der Büroarbeit“
Vom 29. September 2015 bis zum 1. Oktober 2015 im dbb forum siebengebirge

„Gesundheitsmanagement: 
Gesund und fit bei der Büro-
arbeit“, das ist das Thema un-
seres Seminars 

vom 29. September 2015 bis 
zum 1. Oktober 2015 im dbb 
forum siebengebirge (Königs-
winter-Thomasberg).

Die Teilnehmer/-innen wer-
den lernen, die Ursachen und 
Auswirkungen von Stress 
 insbesondere bei der Büroar-
beit zu erkennen. Weiterhin 
werden wirksame Methoden 
zur Stressprävention aufge-

zeigt und die Teilnehmer/ 
-innen werden lernen, wie sie 
ihre eigenen Ressourcen stär-
ken. Auch erhalten sie Infor-
mationen über die schützen-
den und stressreduzierenden 
Wirkungen von Entspannung, 
Sport und Bewegung und es 
werden gemeinsam effekti-
ve, gesundheitsförderliche 
Übungen für den Hals-, 
Schulter- und Rückenbereich 
im Berufsalltag praktiziert. 
Das Seminarprogramm bietet 
eine ausgewogene Mischung 
von Theorie und praktischen 
Übungen.

Wer Lust und Interesse hat, an 
dem Seminar teilzunehmen, 
kann sich bis spätestens 
24. Juni 2015 per E-Mail  
(sandra@dbbj-rp.de) anmel-
den. Wollt ihr nähere Informa-
tionen zum Seminar, dann 
sendet auch hier einfach eine 
E-Mail an die oben angegebe-
ne E-Mail-Adresse.

Für das Seminar wird ein Un-
kostenbeitrag in Höhe von 
20 Euro sowie eine Kaution 
(wird bei Teilnahme erstat-
tet) in Höhe von 50 Euro er-
hoben. Darin enthalten sind 

Seminar, Übernachtungen/
Vollpension sowie Fahrt- 
kostenerstattung auf Basis 
der entsprechenden Reise-
kostenregelungen der  
dbb akademie.

Weiterhin wird darauf hinge-
wiesen, dass davon auszuge-
hen ist, dass für die Veranstal-
tung Bildungsfreistellung 
beantragt werden kann. Der 
entsprechende Antrag hierfür 
wurde bereits gestellt und die 
dbb jugend rlp wartet nur 
noch auf die abschließende 
Bewilligung.
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Anpassung von Besoldung und Versorgung/Ende von „5 x 1 %“

Gesetzentwurf ist da
Landesregierung beeilt sich mit 1:1-Übertragung des Tarifergebnisses

Das Ministerium der Finanzen 
hat dem dbb rheinland-pfalz 
sofort nach der entsprechen-
den Grundsatzbilligung des 
Ministerrats am 28. April 2015 
den Entwurf eines Landesge-
setzes zur Anpassung der Be-
soldung und Versorgung 2015 
und 2016 (LBVAnpG 2015/2016) 
zur Stellungnahme im Rahmen 
des üblichen Verbändebeteili-
gungsverfahrens zugeleitet.

Mit dem Entwurf soll das Tarif-
ergebnis für die Beschäftigten 
der Länder vom 28. März 2015 
zeit- und wirkungsgleich auf 
die rheinland-pfälzischen Be-
amtinnen und Beamten, Rich-
terinnen und Richter sowie 
Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger 
übertragen werden.

Dies entspricht den regie-
rungsseitigen Zusagen. Es 
kommt weder zu Abstrichen 
wegen der im Tarifrecht paral-
lel zur Linearanpassung verein-
barten Erhöhung der Beiträge 
zur dortigen Zusatzversorgung 

um 0,2 Prozent, noch werden 
etwa die Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger von 
der Linearanpassung ausge-
klammert. Dem Vernehmen 
nach werden solche Modelle 
aber in anderen Bundesländern 
diskutiert, die sich noch nicht 
zu einer Übernahme des Tarif-
ergebnisses auf Besoldung und 
Versorgung entschlossen haben.

Neben Rheinland-Pfalz haben 
lediglich Bayern, Hamburg und 
Sachsen die 1:1-Übernahme des 
Tarifergebnisses beschlossen.

Der nunmehr vorliegende Ge-
setzentwurf sieht lineare An-
passungen für das Jahr 2015 
rückwirkend zum 1. März 2015 
um 2,1 Prozent vor und zwar 
bezogen auf die Tabellenwerte 
mit Stand 31. Dezember 2014. 
Die einprozentige Erhöhung 
zum 1. Januar 2015 wird also 
im Ergebnis angerechnet.

Für das Jahr 2016 sieht der Ent-
wurf zum 1. März 2016 eine 
Linearanpassung um 2,3 Pro-

zent vor, mindestens jedoch 
um 75 Euro.

Anwärterinnen und Anwärter 
sowie Rechtsreferendarinnen 
und -referendare erhalten rück-
wirkend zum 1. März 2015 ent-
sprechend des Tarifergebnisses 
eine Erhöhung im Grundgehalt 
von 30 Euro (ebenfalls bezogen 
auf die Tabellenwerte zum 
Stand 31. Dezember 2014) so-
wie zum 1. März 2016 von wei-
teren 30 Euro.

Laut Pressemitteilung der Lan-
desregierung löst die Bezüge-
anpassung 2015 Mehrkosten 
von rund 87 Millionen Euro 
aus, die aber im Haushaltsvoll-
zug darstellbar sind. Im Lan-
deshaushalt 2016 müssen 
rund 182 Millionen Euro mehr 
veranschlagt werden. 

Nicht Bestandteil des Entwurfs 
ist die ebenfalls am 28. April 
2015 vom Ministerrat auf Vor-
schlag des Innenministeriums 
beschlossene, dem allgemei-
nen und nicht dem finanziellen 

Dienstrecht zuzuordnende 
 Regelung, wonach Beamtinnen 
und Beamte einen Anspruch 
auf bezahlten Sonderurlaub 
bei vollen Bezügen zur Kurz-
zeitpflege von Angehörigen 
bekommen sollen. Hierzu ist 
eine Vorgriffsregelung erlassen 
worden – vergleiche den ent-
sprechenden Artikel in diesem 
Heft auf Seite 7.

Um das Gesetzgebungsver-
fahren zeitnah zu realisieren, 
plant das Ministerium der 
 Finanzen mit einem kurzen 
Verbändebeteiligungsverfah-
ren und mit einer Entschei-
dung des Ministerrats im Juni, 
damit der Entwurf sodann an 
den Landtag geleitet werden 
kann. Das parlamentarische 
Verfahren liegt in dortiger 
Hand. Allerdings sind laut Sit-
zungsplan noch im Juli gleich 
zwei Plenarsitzungstermine 
anberaumt (insgesamt 3,5 
Tage), weshalb es vielleicht 
noch vor der Sommerpause 
 etwas mit der Verabschiedung 
werden könnte. 

Anpassung von Besoldung und Versorgung (2)

Vorgriffszahlungen kommen
dbb rheinland-pfalz mit Forderung nach Abschlagszahlungen erfolgreich

Nachdem der dbb rheinland-
pfalz im Zusammenhang mit 
der Übertragung des Tarifer-
gebnisses für die Beschäftig-
ten der Länder auf die Landes-
beamtinnen und -beamten um 
zügige Aufnahme der Vorbe-
reitungsarbeiten in der Daten-
verarbeitung und um Ab-
schlagszahlungen ersucht 
hatte, hat Finanzministerin 
Doris Ahnen auf das zwischen-
zeitlich begonnene Beteili-
gungsverfahren zum Entwurf 

eines Landesgesetzes zur 
 Anpassung der Besoldung  
und Versorgung 2015/2016 
verwiesen (vergleiche den 
 vorherigen Artikel auf dieser 
Seite).

Die Ministerin teilt mit, dass 
der Ministerrat voraussichtlich 
noch im Juni endgültig über 
den Gesetzentwurf beschlie-
ßen wird. Das parlamentari-
sche Verfahren wird sodann 
unmittelbar folgen.

Der Ministerrat habe sich 
selbstverständlich mit der The-
matik „Vorgriffszahlungen“ be-
schäftigt. Die notwendigen 
Programmierarbeiten laufen, 
brauchen aber eine gewisse Zeit.

Deshalb kann die Landesregie-
rung für Vorgriffszahlungen 
noch kein genaues Datum 
 nennen.

Es ist aber vorgesehen, dass 
der Ministerrat im zweiten 

 Kabinettsdurchgang des Ge-
setzentwurfes auch über die 
Frage der Vorgriffszahlungen 
befinden wird.

Zahlungen können allerdings 
aus Gründen des Gesetzesvor-
behaltes nach Art. 33 Abs. 5 
Grundgesetz nicht vor einer 
Befassung des Landtages mit 
dem Entwurf erfolgen.

Die Ministerin sicherte zu, 
dass der dbb rheinland-pfalz 
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unmittelbar über die Realisie-
rung der Vorgriffszahlungen 
in Kenntnis gesetzt wird. Dar-
über hinaus sollen Beamte, 
Richter und Versorgungs-
empfänger über die Home-
page des Landesamtes für 
Finanzen unterrichtet wer-
den (www.lff-rlp.de).

Damit schwenkt Rheinland-
Pfalz zu einem gewissen 

Grad auf die Lösung im Frei-
staat Bayern ein. Dort wurde 
das Landesamt für Finanzen 
seitens des Finanzministeri-
ums beauftragt, die erhöhten 
Beträge im Vorgriff auf einen 
entsprechenden Gesetzes-
entwurf des Bayerischen 
Landtags mit den Bezügen 
für Juni 2015 unter dem Vor-
behalt der Rückforderung 
auszuzahlen.

In Rheinland-Pfalz wird es auf 
die Fortschritte in den Pro-
grammierarbeiten ankommen.

In Hamburg, wo das TV-L-Tarif-
ergebnis ebenfalls zeit- und 
inhaltsgleich übernommen 
werden soll, sind Abschlags-
zahlungen nicht vorgesehen. 
Man rechnet dort mit einem 
Inkrafttreten des Anpassungs-
gesetzes im Herbst.

Da im Juli noch zwei Plenarsit-
zungen des Rheinland-Pfälzi-
schen Landtags terminiert 
sind, erscheint die zeitliche 
Perspektive für Vorgriffszah-
lungen hier wesentlich günsti-
ger – vielleicht kommt es vor 
den Sommerferien zu Ab-
schlägen. 

Sitzungen von Vorstand und Hauptvorstand

Viel passiert, viel zu besprechen
Frühjahrstreffen – diesmal in Koblenz

Die turnusgemäßen Früh-
jahressitzungen von Vor-
stand und Hauptvorstand 
des dbb rheinland-pfalz ha-
ben am 19. Mai 2015 im Ho-
tel Contel Koblenz stattge-
funden. In beiden Sitzungen 
wurde wie immer jeweils zur 
Lage berichtet über die Ar-
beit der Landesleitung, der 
dbb arbeitnehmervertre-
tung rheinland-pfalz, der 
dbb landesfrauenvertretung 
rheinland-pfalz sowie der 
dbb jugend rheinland-pfalz 
und des Arbeitskreises Seni-
orenpolitik.

Die Gremien befassten sich zu-
nächst mit einem Rückblick auf 
die TV-L-Tarifrunde 2015, die 
den dbb im ersten Quartal bis 
hinunter in die Ortsverbände 
der Mitgliedsgewerkschaften 
ordentlich beschäftigt hatte 
mit Protestaktionen und 
Warnstreikmaßnahmen.

Schließlich hatten die 5 000 
Teilnehmer bei der am 12. März 
2015 in Mainz in Zusammenar-
beit mit der Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di veranstalte-
ten Großdemonstration zwei 
Gründe, um auf die Straße zu 
gehen: Den Kampf um ein fai-
res, angemessenes Arbeitge-
berangebot in der Tarifaus-
einandersetzung für den 

Landesdienst und den Protest 
gegen das damals nach wie vor 
nicht eingelöste Versprechen 
der Landesregierung zur Ab-
kehr von der „5 x 1 %“-Decke-
lung von Besoldung und Ver-
sorgung im Landes- sowie 
Kommunaldienst.

So wurde der erzielte Tarif-
kompromiss – 2,3 Prozent Plus 
ab dem 1. März 2015 und 
2,3 Prozent Mehr (mindestens 
75 Euro) ab dem 1. März 2016 
– grundsätzlich positiv bewertet.

Positiv vermerkt wurde auch, 
dass die Landesregierung so-
fort das deckungsgleiche Um-
klappen des Tarifergebnisses 
auf die Beamtenbesoldung 
und -versorgung verkündet 
und Ende April einen entspre-
chenden Gesetzentwurf vor-
gelegt hat.

Ohne die konsequente Haltung 
des dbb rheinland-pfalz und 
ohne den Unterstützungswil-
len seiner Einzelmitglieder 
wäre es wahrscheinlich weder 

zum Versprechen der Übernah-
me noch zum tatsächlichen 
Lüften des Besoldungsdeckels 
gekommen.

Im Zusammenhang mit die-
sem Komplex befassten sich 
Vorstand und Hauptvorstand 
natürlich auch mit dem am 
5. Mai 2015 verkündeten Urteil 
des Bundesverfassungsge-
richts zur Richterbesoldung in 
Sachsen-Anhalt, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-
Pfalz.

<< Die Mitglieder des Landesvorstands am 19. Mai 2015 in Koblenz.
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Einerseits zeigten sich die 
 Gremienmitglieder erfreut 
über die Konkretisierungen  
der Karlsruher Richter zum 
 besoldungsrechtlichen Alimen-
tationsprinzip. Andererseits 
stellten sie fest, dass die Ent-
scheidung keine aus dem Füll-
horn gestreuten Besoldungs-
nachschläge oder -anpas- 
sungen erzwinge, denn nach 
wie vor gelten für die Besol-
dungsgesetzgeber relativ wei-
te Gestaltungsspielräume bei 
der Festlegung amtsangemes-
sener Besoldungshöhen. 

Dass Regierungen und Parla-
mente zukünftig sehr genau 
begründen müssen, wie sie auf 
gesetzliche Regelungen zur Ali-
mentationshöhe kommen, ist 
für die Beamten und Versor-
gungsempfänger gut. Kreative 
Gesetzesformulierer können 
aber auch entlang der Karlsru-
her Maßgaben nun vermehrt 
konkrete Argumentationslini-
en entwickeln, warum eine 
 höhere Anpassung aktuell 
nicht verbrieft werden kann.

Insofern ist der Erfolg des  
dbb rheinland-pfalz, der in der 
Durchsetzung des Kippens von 
„5 x 1 %“ liegt, nicht zu unter-
schätzen. 

 < Entschließung zur 
 Besoldungsanpassung

Zur Übertragung des Tarifer-
gebnisses auf Besoldung und 
Versorgung im laufenden und 
kommenden Jahr stellte der 
Hauptvorstand des dbb rhein-
land-pfalz einstimmig fest:

„Die Übertragung darf aber 
nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es Bezahlungsdefi-
zite aus der Vergangenheit 
gibt – etwa aus den 0,5-pro-
zentigen Anpassungen für vier 
Fünftel der Beamten und Ver-
sorgungsempfänger 2007 und 
2008 sowie aus den einprozen-
tigen Minianpassungen 2012 
bis 2014.

Um diese Lücken auszuglei-
chen, sind zusätzliche Anpas-
sungen nötig. Der dbb rhein-

land-pfalz setzt sich dafür 
weiterhin energisch ein.“

Mit Blick auf das zum Sit-
zungszeitpunkt noch laufen-
de parlamentarische Verfah-
ren zum Entwurf eines 
Landesgesetzes zur Ände-
rung dienstrechtlicher Vor-
schriften (Pensionsalters-
grenze) wurde darauf 
hingewiesen, dass die ent-
scheidende Plenarsitzung 
Ende Mai stattfinden würde. 
Im Vorfeld hat der dbb rhein-
land-pfalz seine Kritikpunkte 
und Verbesserungsvorschlä-
ge über eine Anhörung im In-
nenausschuss des Landtages 
hinaus eingespeist und Sig-
nale erhalten, wonach aus 
den Fraktionen Änderungs-
anträge lanciert werden soll-
ten, inbesondere zur Übertra-
gung der rentenrechtlichen 
„Mütterrente“ und der „Ren-
te mit 63 nach 45 Beitrags-
jahren“.

Einstimmig verabschiedet 
 wurde mit Blick auf den im Ge-
setzgebungsverfahren befind-
lichen Entwurf eines Transpa-
renzgesetzes Rheinland-Pfalz 
mit gesteigerten Veröffentli-
chungspflichten der öffentli-
chen Verwaltung auf einer di-
gitalen Transparenzplattform 
im Internet die folgende Ent-
schließung:

 < Entschließung zum 
Transparenzgesetz

„Der dbb unterstützt grund-
sätzlich den Digitalisierungs-
prozess in der öffentlichen Ver-
waltung.

Wir sehen jedoch das beab-
sichtigte Transparenzgesetz 
mit seiner digitalen Transpa-
renzplattform und den zuge-
hörigen Veröffentlichungs-
pflichten sehr kritisch.

Digitalisierung und e-Govern-
ment waren und sind aber kein 
Mittel, pauschalen Stellenab-
bau zu legitimieren. 

Kritisch gesehen wird der er-
wartete Mehraufwand durch 

die Erfüllung des ausgeweite-
ten Transparenzauftrags infol-
ge des Gesetzes.

Bei der Digitalisierung und 
Umsetzung des Transparenz-
auftrags ist insbesondere 
Rücksicht auf die Belange leis-
tungsbeeinträchtigter Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu 
nehmen.

Stetiger Aufgabenzuwachs 
 belastet das immer weniger 
werdende Personal in den mit 
Budgetkürzungen belegten 
Verwaltungen im Landes- und 
Kommunaldienst bereits jetzt 
erheblich – trotz EDV-Ein-
satzes.

Der dbb rheinland-pfalz for-
dert daher eine aufgabenge-
rechte Personalausstattung, 
vor allem auch in der kritischen 
Umstellungsphase.

Die stetige Entwicklung im 
 IT-Bereich bleibt eine Gestal-
tungsaufgabe, die nur mit den 
betroffenen Beschäftigten be-
wältigt werden kann, wenn sie 
gelingen soll.

Auch mit Blick auf die Nach-
wuchsgewinnung im öffentli-
chen Dienst müssen die Be-
schäftigten mitgenommen 
werden. Laufende Informatio-
nen über den Projektfort-
schritt und der Abbau von 
Hemmnissen sowie Vorbehal-
ten durch Kommunikation sind 
erforderlich.

Der dbb rheinland-pfalz hat 
grundsätzliche Bedenken we-
gen digitaler Überfrachtung, 
wegen eventuell mangelnder 
Systemkompatibilität sowie 
wegen einer weiteren Belas-
tung des Personals im öffentli-
chen Landes- und Kommunal-
dienst.

Für den dbb rheinland-pfalz 
sind ein belastbarer Organisa-
tionsrahmen und eine gute 
 IT-Planung unerlässlich, damit 
das Projekt nicht abschreckt, 
sondern funktioniert. Wir be-
tonen eindringlich die Not-
wendigkeit von möglichst 

weitgehender Beteiligung und 
Mitsprache der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie der 
Personalvertretungen. 

Außerdem plädieren wir dafür, 
den Personalblickwinkel jeder-
zeit mit einzubeziehen. Es 
muss insgesamt an Mitarbei-
terschutz gedacht werden. Mit 
Blick auf das Transparenzpro-
jekt und auch auf das in Zu-
sammenschau mit dem Trans-
parenzgesetz wichtiger 
werdende Konzept der e-Akte 
fordert der dbb rheinland-pfalz 
eine gründliche Systematik in 
der Umsetzung, denn: Digitali-
sierung bewahrt nicht vor Ord-
nung im Verwaltungshandeln.“

 < Verabschiedungen

Aus dem Hauptvorstand ver-
abschiedet wurden der Ehren-
vorsitzende der Deutschen 
 Polizeigewerkschaft (DPolG) 
Rheinland-Pfalz, Werner Kasel, 
und der langjährige dbb Be-
zirksvorsitzende Trier, Bernd 
Richardt.

Die Landesvorsitzende Lilli Lenz 
bedankte sich bei beiden Mit-
streitern für ihren jahrzehnte-
langen engagierten Einsatz im 
Dienste des dbb und ihrer Mit-
gliedsgewerkschaften.

Werner Kasel blickte zurück 
auf seine 1982 begonnene Zeit 
in dbb Gremien und die seithe-
rige Zusammenarbeit. Bernd 
Richardt – im Bezirk Trier wei-
ter als stellvertretender Vorsit-
zender an Bord – koppelte zu-
rück auf seinen Eintritt in die 
Jugendorganisation der heuti-
gen Deutschen Verwaltungs-
gewerkschaft (DVG). Beide be-
tonten die Wichtigkeit und die 
Qualität der Gewerkschaftsar-
beit für beide Statusgruppen 
des Personals im öffentlichen 
Dienst.

Die nächste Sitzung des zweit- 
beziehungsweise dritthöchs-
ten Beschlussgremiums des 
dbb Landesbundes ist jeweils 
vorläufig terminiert für den 
5. November 2015, dann wie-
der in Mainz. 
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Medien

dbb beim SWR in Mainz
Senderführung und detaillierte Gespräche

Am 7. Mai 2015 war die Lan-
desleitung des dbb rheinland-
pfalz zu Besuch im SWR-Funk-
haus in Mainz und bekam eine 
Exklusivführung durch den 
Landessender.

Ausgerichtet wurde das Pro-
gramm von der Hauptabtei-
lung „Land und Leute Fernse-
hen“. Deren Leiter Günther 
Dudek gewährte Zutritt zum 
Studio der Fernsehsendung 
„Landesschau Rheinland-Pfalz“ 
und zum Studio der Nachrich-
tensendung „Rheinland-Pfalz 
aktuell“. Dabei ermöglichte Pa-
trik Sommer, Abteilungsleiter 
„Regionale Information“ Einbli-
cke in die Produktionsarbeit. 
Die Technik wurde erklärt von 
der teuren Kameratechnik bis 
hin zum „Green Screen“, also 
den zur späteren rechnerge-
stützten Grafikeinarbeitung 

grün bespannten Kulisseflä-
chen eines Studios. So ist das 
Nachrichtenstudio bis auf den 
Sprechertresen und die Fläche 
davor komplett grün ausge-
kleidet.

Der Abteilungsleiter „Regiona-
le Unterhaltung und filmische 
Formate“, Christian Hoch, er-
klärte das Landessendersche-
ma der im Sendeverbund  
mit dem SWR Baden-Würt-
temberg und dem SR im 
 Saarland speziell für Rhein-
land-Pfalz hergestellten Sen-
dungen für die landeseigene 
Programmleiste. Hier bildet 
die Sendung „Landesschau“ 
das Flaggschiff unter den 
 Eigenproduktionen. Entspre-
chend groß und ausgeklügelt 
ist das Studio – bis hin zu fes-
ten Markierungen an Stellen, 
wo die Moderatoren voreinge-

stellt am besten ausgeleuch-
tet sind.

Kerstin Kostric, Redakteurin in 
der Hauptabteilung, führte die 
SWR Mediathek vor und gab 
Informationen zum Personal-
aufbau beim SWR.

Für die Sendervertreter wa-
ren im ausführlichen Ge-
spräch gewerkschaftliche 
Themen interessant, insbe-
sondere die Arbeitskämpfe 

bei der Deutschen Bahn und 
im Sozial-/Erziehungsdienst. 
Beide Themen bearbeitet der 
SWR Rheinland-Pfalz mit sei-
ner Informations- und mit 
seiner Reportagesparte – 
auch im Hörfunk, dessen 
„Selbstfahrer-Studios“ die 
dbb Landesleitung auch 
 besuchen konnte. Hier ma-
chen die Moderatoren die 
Sendung rechnergestützt 
selbst ohne zusätzlichen 
Techniker. 

<< In der Landesschau-Kulisse: Patrik Sommer, Günther Dudek, Lilli Lenz, 
Elke Schwabl, Christian Hoch, Gerhard Bold, Axel Schaumburger und 
 Jürgen Kettner

db

komba gewerkschaft

Unbefristeter Streik …
… im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst

Nach eindeutiger Urabstim-
mung starteten am 11. Mai 
2015 unbefristete Streikakti-
onen in ganz Rheinland-Pfalz 
– beginnend in Frankenthal.

Dort wurden zwölf Kinder-
tagesstätten komplett ge-
schlossen und drei Kitas 
funktionierten im Notdienst.

Die Kommunalgewerkschaft 
komba rheinland-pfalz im dbb 
kündigte weitere regionale 
Streikaktionen an für die Berei-
che Ludwigshafen, Kaiserslau-
tern, Bad Kreuznach, Mainz-
Bingen, Koblenz, Bitburg-Prüm, 
Trier und Birkenfeld sowie Wes-
terwald, Hunsrück und Eifel.

Damit ist der Druck aus den 
Teambesprechungen, Mittags-
pausen und vorangegangenen 
Warnstreikmaßnahmen kom-
plett auf die Straße gebracht 
worden.

Die Arbeitgeberseite wurde 
aufgefordert, verhandlungsfä-
hige Angebote auf den Tisch 
zu legen.

Die Streikbereitschaft der Er-
ziehrinnen, Erzieher, Sozialpäd-
agoginnen und -pädagogen 
erwies sich als groß, denn die 
Betroffenen wollen, dass end-
lich eine echte Wertschätzung 
der sozialen Berufe erfolgt und 
die gestiegene Verantwortung 

aller Kolleginnen und Kollegen 
in diesem Sektor Berücksichti-
gung findet.

Dabei wissen die entschlosse-
nen Streikenden, dass mit den 
Auswirkungen des Arbeits-
kampfes etwa den Eltern von 
Kindergartenkindern Erhebli-
ches abverlangt wird.

Das Verständnis der Eltern – 
für die gewerkschaftlichen Po-
sitionen und auch im Hinblick 
auf den frühzeitig angekündig-
ten Vollstreik – ist aber weitge-
hend vorhanden.

Seit dem 8. Mai 2015 befinden 
sich die Beschäftigten aus dem 

Sozial- und Erziehungsdienst 
im Erzwingungsstreik. In Nord-
rhein-Westfalen, in Nieder-
sachsen, Hessen, Bayern, 
Schleswig-Holstein, Sachsen 
und Rheinland-Pfalz gingen 
Tausende Kolleginnen und Kol-
legen auf die Straße, um auf 
ihre Forderung nach einer bes-
seren Eingruppierung auf-
merksam zu machen. 

Aktuelle Informationen sind 
im Netz auf der Sonderseite 
unter www.dbb.de/themen/
arbeitnehmer/entgeltord-
nung-sue/ zu finden. 
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<< Ein Teil der warnstreikenden Personen. Ganz links DBSH-Landeschef  Georg Wagenblast, ganz rechts dbb Kreischef 
Peter Mertens.

bv

Kreisverband Worms

Bei Streikaktion „S+E“ dabei
„Kreative Mittagpause“ als Warnstreikmaßnahme anlässlich der Tarifverhandlungen  
im Sozial- und Erziehungsdienst

Am Montag, dem 20. April 
2015, unterstützte der dbb 
Kreisverband Worms durch ak-
tive Teilnahme des Kreisvorsit-
zenden Peter Mertens eine 
Warnstreikaktion des Deut-
schen Berufsverbandes für So-
ziale Arbeit e. V. (DBSH) Rhein-
land-Pfalz in Bad Dürkheim.

Auf Initiative des DBSH-Lan-
desvorsitzenden Georg Wa-
genblast fanden sich um die 
Mittagszeit einige Mitstreiter 
zu einer „kreativen Mittags-
pause“ vor dem Hauptein-
gang der Kreisverwaltung 
Bad Dürkheim ein, um auf die 
zeitgleich an diesem Tag in 
Offenbach stattfindenden 
Tarifverhandlungen für eine 

sachgrundgerechte Eingrup-
pierung der Sozialarbeiter/
Sozialpädagogen sowie Erzie-
herinnen/Erzieher aufmerk-
sam zu machen. Bemerkens-

wert war dabei, dass sich bei 
den vor Ort anwesenden 
 Unterstützern des seinerzei-
tigen Warnstreiks viele Be-
amtinnen und Beamte einge-

funden und damit solidarisch 
erklärt hatten, obwohl sich 
die Tarifverhandlungen nur 
für Beschäftigte auswirken 
werden! 

Urlaubsverordnung

Bezahlte Freistellung zur kurzzeitigen  
Pflegeorganisation – Vorgriffsregelung erlassen
Zur wirkungsgleichen Über-
tragung der Regelungen zur 
„kurzzeitigen Arbeitsverhinde-
rung“ nach § 2 Abs. 1 des Pfle-
gezeitgesetzes (PflegeZG) auf 
die Beamtinnen und Beamten 
in Rheinland-Pfalz hat das zu-
ständige Innenministerium am 
6. Mai 2015 eine Vorgriffsrege-
lung erlassen, durch die ein be-
zahlter Freistellungsanspruch 
zur kurzzeitigen Pflegeorgani-
sation beamtenrechtlich fest-
geschrieben wird.

Die Regelung erfolgt im Vor-
griff auf die beabsichtigte Än-
derung der Urlaubsverordnung.

In Fällen der Akutpflege einer 
oder eines nach § 7 Abs. 4 
 PflegeZG pflegebedürftigen 
nahen Angehörigen wird Be-
amtinnen und Beamten auf 

Antrag Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Besoldung für 
bis zu neun Arbeitstage ge-
währt.

Über die Pflegebedürftigkeit 
der oder des nahen Angehöri-
gen und die Erforderlichkeit 
der Maßnahme ist eine ärztli-
che Bescheinigung vorzulegen.

Der Freistellungsanspruch von 
bis zu neun Arbeitstagen be-
steht einmalig für jede nahe 
Angehörige/jeden nahen An-
gehörigen im Sinne des § 7 
Abs. 3 PflegeZG.

 < Hintergrund

Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer haben seit Jahres-
beginn bei kurzzeitiger Arbeits-
verhinderung im Sinne des § 2 

Abs. 1 PflegeZG zur Pflege von 
nahen Angehörigen einen An-
spruch auf Pflegeunterstüt-
zungsgeld. Für Beamtinnen 
und Beamte besteht dieser 
 Anspruch nicht, da der Bundes-
gesetzgeber sie nicht in den 
gesetzlich bestimmten Berech-
tigtenkreis einbezogen hat.

Zur wirkungsgleichen Übertra-
gung des Anspruchs auf die 
Beamtinnen und Beamten 
wird eine Freistellung unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge 
ermöglicht. 

Dabei wird berücksichtigt, dass 
das Pflegeunterstützungsgeld 
zwar bis zu zehn Arbeitstage 
gewährt wird, sich aber ledig-
lich auf 90 Prozent des ausfal-
lenden Arbeitsentgelts be-
läuft.

Daraus folgt, dass der neue 
Sonderurlaubsanspruch der 
Beamtinnen und Beamten auf 
neun Arbeitstage je pflegebe-
dürftigem Angehörigen unter 
voller Fortzahlung der Dienst-
bezüge lautet.

Das Land und kommunale 
Dienstherren sind gehalten, die 
Vorgriffsregelung umzusetzen.

Der dbb rheinland-pfalz be-
wertet die bereits am 28. April 
2015 angekündigte Vorgriffs-
regelung positiv, da sie das be-
amtenrechtliche Äquivalent 
zum sozialrechtlichen Pflege-
unterstützungsgeld enthält 
und einführt. 
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dbb arbeitnehmervertretung rheinland-pfalz

„Der Mensch in der digitalisierten Verwaltung“
Ausschreibung des Tarifseminars 2015

In der traditionellen Tarifsemi-
narreihe führt die dbb akade-
mie in Kooperation mit der 
dbb arbeitnehmervertretung 
rheinland-pfalz 2015 ein Semi-
nar durch zum Thema „Der 
Mensch in der digitalisierten 
Verwaltung“.

Das Seminar (Nr. 2015 B308 GB) 
findet am 12. und 13. Oktober 
2015 im dbb forum siebenge-
birge in Königswinter-Thomas-
berg statt. 

Alle Interessierten aus den 
Landes- und Kommunalver-
waltungen können sich zu der 
Veranstaltung anmelden.

Besonders angesprochen sind 
auch Mitglieder von Personal-
vertretungen. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 15 Personen be-
grenzt. Das Seminarangebot 
ist insbesondere gerichtet an 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer des öffentlichen 
Dienstes. 

 < Programm

 z  Rheinland-Pfalz auf dem Weg 
in die digitale Verwaltung 
(Vortrag und Diskussion)

 z  Die Digitalisierung der Verwal-
tung: Welche technischen Ent-
wicklungen prägen den Ver-
waltungsplatz von morgen?

 z  Welche Auswirkungen hat 
das auf Beschäftigte und ihre 
Personalvertretung (Vortrag 
und Diskussion)

 z  Datenschutz in der digitalisier-
ten Arbeitswelt: Auswirkun-
gen auf Beschäftigte, Perso-
nalvertreter und Gewerkschaf- 
ten (Vortrag und Diskussion)

 z  Und wo bleibt der Mensch? 
(Vortrag und Diskussion)

 z  Konsequenzen,
 z  Seminarauswertung

Die Teilnahmegebühr beträgt 
225 Euro für Nichtmitglieder 
beziehungsweise 122 Euro für 
dbb Einzelmitglieder (wird für 
Vertreter der angeschlossenen 

Mitgliedsgewerkschaften 
übernommen). 

Darin enthalten sind Seminar, 
Übernachtungen/Vollpension 
sowie Fahrtkostenerstattung 
auf Basis der entsprechenden 
Reisekostenregelungen der 
dbb akademie.

Anmeldungen sind möglich 
per E-Mail an post@dbb-rlp.de.
Anmeldeschluss ist der  
3. August 2015.
Die Anmeldung ist verbindlich. 
Bei kurzfristiger Abmeldung 
wird eine Stornogebühr in 
Höhe des Teilnehmerbetrages 
fällig. 

Bezirksverband Trier

Neuer Vorstand
Volker Maurer übernimmt Vorsitz

Volker Maurer heißt der neue 
Vorsitzende des dbb Bezirks-
verbandes Trier.

Er übernimmt das Amt von 
Bernd Richardt, der mit Errei-
chen der Pensionsaltersgrenze 
lieber die Position eines Stell-
vertreters übernehmen wollte.

Nach bewährtem Muster ob-
liegt dem neuen Bezirkschef 

in Personalunion auch der Vor-
sitz im dbb Kreisverband Trier-
Saarburg. Volker Maurer ist 
seit Jahren in beiden dbb Un-
tergliederungen aktiv und 
kennt das Geschäft sehr ge-
nau. Das liegt auch daran, dass 
er im Bereich Trier für seine 
Mitgliedsgewerkschaft in 
Funktion ist, neben seinem 
Amt als Landesschatzmeister 
der DPolG Rheinland-Pfalz. 

Der Redakteur des „POLIZEI-
SPIEGELS“ ist ehemaliger dbb 
Landesjugendleiter und war in 
dieser Eigenschaft Landesvor-
standsmitglied im dbb rhein-
land-pfalz.

Das seit 2009 bekleidete Amt 
eines Kassenprüfers beim dbb 
Landesbund gab Volker Mau-
rer mit der Wahl zum Bezirks-
vorsitzenden ab, denn mit der 
neuen Aufgabe geht eine 
Hauptvorstandsmitglied-
schaft einher, die die Betäti-
gung als Prüfer satzungsrecht-
lich ausschließt.

Die Leitung des Bezirks Trier 
liegt somit weiterhin in kom-
petenten Händen. Die Landes-
leitung des dbb rheinland-
pfalz wünscht dem bereits 
Ende März gewählten Vor-
stand viel Erfolg.
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<< Neuer dbb Bezirkschef in Trier: 
Volker Maurer (DPolG)
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